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Neue Fenster können die Energiebilanz eines Hauses 
wesentlich verbessern, Sonnenlicht und -wärme herein-
lassen und den Lärmschutz erhöhen. Dennoch denken 
viele Menschen beim Stichwort „Fenster austauschen“ 
eher an hohe Kosten oder ein erhöhtes Schimmelrisiko. 
Martin Brandis, Energieexperte der Verbraucherzentrale, 
stellt klar: „Alle Fenster, die vor 1995 eingesetzt wurden, 
sind unter Effizienzgesichtspunkten ein Sanierungsfall.“ 
Um Heizkosten zu sparen und das Klima zu schonen, 
sollten sie also ausgetauscht werden.
Moderne Fenster lassen weniger Wärme nach draußen 
und können so den Wärmebedarf eines Hauses er-
heblich senken. Einsparungen von 5 bis 15 % sind laut 
Brandis durchaus möglich. Außerdem verbessert sich 
der Wohnkomfort, denn die neuen Fenster haben, auch wenn es draußen kalt ist, innen 
eine höhere Oberflächentemperatur. 
Neue Fenster sind eine Investition für viele Jahre. Brandis empfiehlt deshalb, sich bei der 
Entscheidung von einem unabhängigen Experten beraten zu lassen. Auch eine Beratung 
zu Förderprogrammen ist sinnvoll: Die KfW beispielsweise fördert neue Fenster, welche 
die gesetzlichen Wärmeschutzvorgaben übertreffen. Auch für Lüftungstechnik gebe es 
öffentliche Fördermittel von der KfW, so Brandis.
Bei allen Fragen zur energetischen Sanierung und richtigem Lüften hilft die Energieberatung 
der Verbraucherzentrale: online, telefonisch oder mit einem persönlichen Beratungsge-
spräch. Die Berater informieren anbieterunabhängig und individuell. Foto: epr/perfecta

Nachbarrecht
Eine Grenzwand verläuft auf der 
Grundstücksgrenze, ohne sie zu 
überschreiten. Wenn der Nachbar 
mit Zustimmung des Eigentümers 
der Grenzwand daran angebaut 
hat, kann dieser sie grundsätzlich 
trotzdem abreißen lassen, ohne für 
Folgeschäden beim Anbau aufkom-
men zu müssen. Wenn dagegen der 
Nachbar als Eigentümer des Anbaus 
diesen abreißen lässt, haftet er für 
dadurch entstandene Schäden an 
der Grenzwand, entschied der BGH.

Foto: Fachverband Wärmedämm-
Verbundsysteme

Wohnraumförderung
Nach der Anpassung ihrer Förder-

richtlinien vergibt die Investi-tions-
bank des Landes Brandenburg (ILB) 

ab sofort Darlehen mit 20 Jahren 
Zinsfreiheit und weiteren verbes-
serten Bedingungen. Die Förder-

richtlinie gilt zunächst bis zum 
31. Dezember 2017. Unser Beitrag 

enthält eine Auflistung der wesent-
lichen Voraussetzungen. Ansprechpartner für detaillierte Fragen sind die 

Förderberater der ILB, bei der auch Informationsmaterial und Antrags-
unterlagen erhältlich sind.

Foto: Nürnberger

Inhalt

130

125


